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001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §79 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Um die im § 79 Abs 1 vorletzter Satz GewO 1994 geforderte Interessenabwägung vornehmen zu können, bedarf es der

Feststellung einerseits des für den Betriebsanlageninhaber mit der Erfüllung der vorgeschriebenen Au:agen

verbundenen Aufwandes und andererseits des Ausmaßes, in dem mit der Erfüllung der Auflagen der Schutz der gemäß

§ 74 Abs 2 GewO 1994 wahrzunehmenden Interessen erhöht wird.
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